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Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 

Stadt Gladbeck Gladbeck, 16.10.2018 

 Vorlage Nr. 18/0392 

Federf. Stadtamt: Kulturamt 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Kulturausschuss Beigeordnete Wagner Vorberatung/Empfehlung 12.11.2018 8 

Rat Ratsfrau Wünnenberg Entscheidung 06.12.2018  

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Änderung der Ordnung der Stadt Gladbeck über die Entgelte für die Vermietung der 

Mathias-Jakobs-Stadthalle (Stadthallen-Entgeltordnung) 

- Umsetzung der HSP-Maßnahme 34.3 - 

 
Begründung: 

 

Die Stadthallen-Entgeltordnung wurde letztmalig vom der Rat der Stadt Gladbeck am 

27.11.2014 beschlossen. 

Im Rahmen des Haushaltssanierungsplans und auch vor dem Hintergrund der allgemein 

ansteigenden Kosten sollen die Entgelte angepasst werden. 

 

Die bisherigen Mietkosten sollen einheitlich um 50 Euro angehoben werden. 

 

So steigt im § 2 – Mietkosten/Grundtarif unter 

Ziffer 1.1. für das Foyer das Entgelt von 300 Euro auf 350 Euro und unter 

Ziffer 1.2. für den Saal mit Foyer das Entgelt von 900 Euro auf 950 Euro. 

 

Nach § 3 – Mietkosten/Kurztarif steigt unter 

Ziffer 1.1. für das Foyer das Entgelt von 200 Euro auf 250 Euro und unter 

Ziffer 1.2. für den Saal mit Foyer das Entgelt von 600 Euro auf 650 Euro. 

 

Die Entgelte für die Nutzung von Außenbereichen und die Entgelte bei Überschreitung der 

vereinbarten Nutzungsdauer sollen nicht erhöht werden. Diese Entgelte fallen in der Praxis 

kaum an und sind seinerzeit schon großzügig bemessen worden. 
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Anlage 1: Änderung der Stadthallen-Entgeltordnung 

 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende x 

 

Die HSP Maßnahme 34.3 wird im Umfang von 3.000 € umgesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussentwurf: 

 

Die beigefügte „Änderung der Ordnung der Stadt Gladbeck über die Entgelte für die Ver-

mietung der Mathias-Jakobs-Stadthalle (Stadthallen-Entgeltordnung)“ wird beschlossen. 

 

 

 Der Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

        Ulrich Roland 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


